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10  Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen 
für den Übergangstarif Riesa (TZ 41) –  
Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO)

1   Grundsatz

1.1  Soweit nachfolgend nicht anders genannt, gelten die jeweiligen Beförderungsbedingungen 
der Verbünde und der teilnehmenden Verbundverkehrsunternehmen (VU).

1.2  Der Beförderungsvertrag kommt mit dem jeweiligen VU zustande, dessen Fahrzeug 
der Fahrgast nutzt.

1.3  Der Verkauf der Fahrausweise zum Übergangstarif Riesa (TZ 41) - Oschatz (TZ 127) 
(ÜT RiO) erfolgt im Namen und auf Rechnung des ausgebenden VU.

1.4  Der Übergangstarif Riesa (TZ 41) – Oschatz (TZ 127) ist mit anderen Tarifen nicht 
kombinierbar.

2  Geltungsbereich

2.1  Der Übergangstarif Riesa (TZ 41) – Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO) gilt in allen regulären 
Linienverkehrsmitteln (Nahverkehrszüge der Eisenbahnen, Busse, Fähren und alternative 
Bedienformen) in der Tarifzone 127 des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes und der 
Tarifzone 41 des Verkehrsverbundes Oberelbe sowie in den Nahverkehrszügen zwischen 
diesen beiden Tarifzonen. 

2.2  Der Übergangstarif wird nur für die 2. Wagenklasse ausgegeben. Ein Übergang in 
die 1. Wagenklasse ist ausgeschlossen.

2.3  Inhaber von Wochen-, Monats- oder Abo-Monatskarten des Übergangstarifs Riesa (TZ 
41) – Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO) zahlen bei Nutzung des Anrufsammeltaxis Riesa nur 
einen Komfortzuschlag entsprechend der Anzahl der durchfahrenen AST-Sektoren.

3  Fahrausweise und Gültigkeiten

  Entsprechend der jeweils gültigen Preistabelle gemäß Anhang werden für den 
Übergangstarif Riesa (TZ 41) – Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO) folgende Fahrausweise 
jeweils zum normalen und ermäßigten Preis ausgegeben:

3.1  Einzelfahrkarten

  Einzelfahrkarten gelten max. 1,5 Stunden. Einzelfahrkarten sind bei/vor Fahrtantritt 
zu entwerten, sofern sie nicht entwertet oder mit festgelegter zeitlicher Gültigkeit 
ausgegeben werden. Einzelfahrkarten sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar und 
gelten vom Zeitpunkt der Entwertung an entsprechend der zeitlichen Gültigkeit mit 
Umsteigeberechtigung.

3.2  Wochenkarten

  Wochenkarten sind mit vorausgewähltem Nutzungsdatum max. 30 Tage im Voraus 
erhältlich und gelten entsprechend Datumsaufdruck an 7 aufeinander folgenden 
Kalendertagen und sind bis 4 Uhr des 8. Kalendertages gültig. Wochenkarten zum 
Normalpreis sind übertragbar.

3.3  Monatskarten

  Monatskarten sind mit vorausgewähltem Nutzungsdatum max. 30 Tage im Voraus 
erhältlich und gelten entsprechend Datumsaufdruck ab dem 1. Gültigkeitstag bis 
4 Uhr des gleichen Kalendertages des Folgemonats. Fällt das Ende der Gültigkeit 
auf einen kalendarisch nicht vorhandenen Tag, so endet die Gültigkeit um 4 Uhr 
des 1. Kalendertages des zweiten Folgemonats. Monatskarten zum Normalpreis 
sind  übertragbar.

3.4  Abo-Monatskarten

  Monatskarten werden auf einen entsprechenden Antrag hin auch im Abo mit einer 
Mindestlaufzeit von 12 aufeinander folgenden Monaten ausgegeben. Das Vertrags-
verhältnis kann jeweils am ersten Kalendertag eines Monates begonnen werden, 
wenn spätestens 20 Kalendertage vor dem gewünschten Vertragsbeginn der Antrag 
beim entsprechenden Verkehrsunternehmen vorliegt. ABO-Monatskarten zum Nor-
malpreis sind übertragbar und es gelten für die Mitnahme weiterer Personen folgen-
de Regelungen:

  Montags bis freitags zwischen 17 Uhr und 4 Uhr des Folgetages, samstags, sonn- 
und feiertags sowie am 24. und 31.12. können ganztägig 1 Erwachsener und bis 
zu 3 Kinder (Kind bis einschließlich 15. Geburtstag) mitgenommen werden. Maxi-
mal eine Person kann durch einen Hund ersetzt werden. ABO-Monatskarten zum 
Übergangstarif Riesa (TZ 41) - Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO) werden nur mit monatli-
cher Zahlweise ausgegeben. Ansonsten gelten die Bedingungen zum Erwerb und 
zur Nutzung eines Abonnements gemäß Anlage 11a im Teil D zum MDV-Tarif.

4  Ermäßigungsberechtigung

  Einzelfahrkarten zum ermäßigten Fahrpreis gelten für Schüler bis zum 15. Geburtstag.

  Die Nutzungsbedingungen für ermäßigte Wochen-, Monats- und ABO-Monatskarten 
entsprechen den allgemeinen Bedingungen zur Nutzung von ermäßigten Zeitkarten 
gemäß MDV-Tarif unter Teil B, Pkt 3.5.1.

  Der Nachweis kann darüber hinaus auch mit einer Kundenkarte des VVO erbracht 
werden.

5  Mitnahme von Sachen und Tieren

5.1   Fahrgäste mit einem gültigen Fahrausweis sind berechtigt, Handgepäck, Reisege-
päck sowie Traglast unentgeltlich mitzunehmen, welches insgesamt von dem mitneh-
menden Fahrgast allein getragen werden kann. 

  Für jeden weiteren Gegenstand ist eine Einzelfahrkarte zum ermäßigten Fahrpreis 
zu entrichten.

5.2   Unentgeltlich können Kleintiere oder kleine Hunde, die in geeigneten Behältnissen 
wie Handgepäck untergebracht sind, mitgenommen werden. Die Behältnisse müssen 
so beschaffen sein, dass Beeinträchtigungen für Personen und Sachen ausgeschlossen 
sind. 
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  Für Hunde, die nicht im Behälter befördert werden, ist eine Einzelfahrkarte zum 
ermäßigten Fahrpreis zu entrichten.

6  Erstattung von Fahrausweisen

  Für die Erstattung von Fahrausweisen findet die jeweils gültige Fassung der einheitli-
chen Beförderungsbedingungen des MDV, VMS, VVO, VVV und ZVON des ausge-
benden Verkehrsunternehmens Anwendung.

   Anhang zu den Tarifbestimmungen für den Übergangstarif 
Riesa (TZ 41) - Oschatz (TZ 127) (ÜT RiO)

  Preistabelle

 normal ermäßigt

Einzelfahrkarte ÜT RiO 6,50 € 3,40 €

Wochenkarte ÜT RiO 40,50 € 31,50 €

Monatskarte ÜT RiO 134,70 € 98,60 €

ABO-Monatskarte ÜT RiO 110,60 € 81,20 €

11   Tarifbestimmungen für das AzubiTicket Sachsen 

1   Grundsatz

1.1  Das AzubiTicket Sachsen ist eine Zeitkarte im Abonnement in den Verkehrsverbünden: 
MDV, VMS, VVO, VVV und ZVON (nachfolgend Verbünde genannt) und für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Sachsen. Soweit sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, gelten im Geltungsbereich der Verbünde

• die Einheitlichen Beförderungsbedingungen des MDV, VMS, VVO, VVV und ZVON,
• die Abo-Bedingungen des ausgebenden Verkehrsverbundes
 und für den SPNV
• die Tarifbedingungen (Grundsätze) Teil A des Deutschlandtarifs,
• die Tarifbedingungen (Zeitkarten) Teil C des Deutschlandtarifs,
• die Beförderungsbedingungen der befördernden Verkehrsunternehmen (VU)

1.2  Der Beförderungsvertrag kommt mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen (VU) zustande, 
dessen Verkehrsleistung der Fahrgast nutzt.

1.3  Der Verkauf des AzubiTickets Sachsen erfolgt im Namen und auf Rechnung des beför-
dernden VU.

2   Aktionszeitraum

  Das Angebot gilt ab 1. August 2020 unbefristet. 

3  Erwerb und Gültigkeitszeitraum

3.1  Berechtigte und Erwerb

  Das AzubiTicket Sachsen erhalten folgende Nutzungsberechtigte:

 a) alle Schüler, welche eine der in der Schuldatenbank des Freistaates Sachsen aufgelisteten 
berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen besuchen. Eine Auflistung der berufsbildenden 
Schulen enthält Anlage 1.

 b)  alle Schüler, die nicht unter a) fallen, aber eine Ausbildung erhalten, nach den Nummern 
1.1, 2.2.1, 2.2.2 oder 2.3 des Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe in der 
jeweils geltenden Fassung und bei denen sich mindestens ein Ausbildungsort im Freistaat 
Sachsen befindet. Eine Auflistung der Ausbildungsberufe enthält Anlage 2.  

 c)  alle Freiwilligendienstleistenden nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst mit 
einer Einsatzstelle im Freistaat Sachsen

 d) alle Teilnehmer an einem Jugendfreiwilligendienst nach dem Gesetz zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten mit einer Einsatzstelle im Freistaat Sachsen

 e)   alle Teilnehmer an einem Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne des § 2 Abs.1a 
Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Einsatzstelle im Freistaat Sachsen 


